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Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde

Pettendorf
Jahrgang 22   

April 2024  

Nummer 4 

Bürgerservice
Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag:
von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Donnerstag:
von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Im Bereich Einwohnermelde-, Pass- und 
Ausweiswesen, Gewerbean-  bzw. Abmel-

dung, Rentenangelegenheiten
ist eine Terminvereinbarung 

- telefonisch oder per Mail - erforderlich.

Anschrift:
Gemeinde Pettendorf

Margarethenstraße 4, 93186 Pettendorf

Kontakt:
Tel.: 0 94 09 / 86 25 - 0 (Vermittlung)

Fax: 0 94 09 / 86 25 25
E-Mail: gemeinde@pettendorf.de
Homepage: www.pettendorf.de

E-Mail Bauhof: bauhof-pettendorf@web.de

Gleichstellungsbeauftragte:
Ilse Dirigl: Tel.: 0 94 04 / 25 51

Seniorenbeauftragte:
Alfred Stiegler, Tel.: 015128705828

und Dieter Pecher, Tel.: 0151 20278435
seniorenbeauftragte@pettendorf.de

Nachbarschaftshilfe:
Koordinator Ludwig Schlegl, Ereichbar unter 

Tel: 0151 46115666 zu folgenden Zeiten:
Montag: 9:00–11:30 Uhr und 15:00–18:00 Uhr

Mittwoch: 9:00–11:30 Uhr
Freitag: 9.00–11:30 Uhr und 15:00–18:00 Uhr

Öffnungszeiten Wertstoffhof Kneiting:
Freitag von 16 bis 18 Uhr

Samstag von 09 bis 12 Uhr
Dienstag von 17 bis 19 Uhr

Annahmestelle für Glas und Blechdosen 
in der Schloßstraße in Pettendorf

(Parkplatz PettenDorfladen)

Grüngutcontainer 
am Bauhofgelände Pettendorf

Kasse: 
Daniela Zötzl
Tel. 0 94 09 / 86 25-13 
Mail: zoetzl@pettendorf.de

Simone Reisinger
Tel. 0 94 09 / 86 25-19 
Mail: reisinger@pettendorf.de

Bauverwaltung: 
Christian Putz    
Tel.: 0 94 09 / 86 25-14   
Mail: putz@pettendorf.de

Simone Schmidl              
Tel.: 0 94 09 / 86 25-21     
Mail: schmidl@pettendorf.de

Auszubildender:
Michael Kager   
Tel.: 0 94 09 / 86 25-28   
Mail: kager@pettendorf.de

Jugendpfleger:  
Claudia Bäumler 
Tel.: 01 70 / 9 83 90 64  Mail: 
jugendpfleger@pettendorf.de  

Benedikt Mühle 
Tel.: 01 70 / 8 52 55 66  
Mail: jugendpfleger@pettendorf.de

Standesamt: 
Sylvia Wittmann  
Tel.: 09 41 / 8 30 00-24 
Mail: marktverwaltung@lappersdorf.de

Bauhof:  
Markus Schindler 
Tel.: 0 94 09 / 25 48      
Mail: bauhof-pettendorf@web.de

Die Verwaltung 
Bürgermeister: 
Eduard Obermeier 
Tel.: 0 94 09 / 86 25-10
Mail: obermeier@pettendorf.de 
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Geschäftsleiter: 
Martin Antretter 
Tel.: 0 94 09 / 86 25-11                   
Mail: antretter@pettendorf.de

Hauptverwaltung: 
Petra Schmid
Tel.: 0 94 09 / 86 25-12  
Mail: schmid@pettendorf.de

Jörg Mayer 
Tel.: 0 94 09 / 86 25-17
Mail: j.mayer@pettendorf.de

Carmen Wolf   
Tel.: 0 94 09 / 86 25-22     
Mail: wolf@pettendorf.de 

Einwohneramt:  
Martina Hofmeister
Tel.: 09409/8625-18
Mail: hofmeister@pettendorf.de 

Sylwia Wieczorek
Tel.: 09409 / 8625-16
wieczorek@pettendorf.de

Finanzverwaltung: 
Martin Antretter    
Tel.: 0 94 09 / 86 25-11     
Mail: antretter@pettendorf.de

Ordnungsamt: 
Emily Löffert    
Tel.: 0 94 09 / 86 25-15
Mail: loeffert@pettendorf.de   

Rathaus an Brückentagen geschlossen.
Wir bitten um Beachtung,
dass am Freitag, 10.05.2024, und
Freitag, 31.05.2024,
das Rathaus wegen des Brückentages jeweils geschlossen ist.
Gemeinde Pettendorf 
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2. Der Betriebsmittelzuschuss wird nur für Bürgerinnen und 
Bürger mit Erstwohnsitz in der Gemeinde Pettendorf geleistet.
3. Der Beschluss vom 06.10.2016 wird unbefristet verlängert.

13 : 0 Stimmen

3. Satzungsrecht; 
Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Benut-
zungssatzung Bergwerksee 

Sachverhalt
Aufgrund bestimmter Ereignisse und Entwicklungen im Freizeit-
bereich ist die Satzung anzupassen. Auch soll sie zukünftig voll-
ständig lesbar im Bereich des Badesees angebracht werden, um 
im Bezugsfall Uneinsichtigen einen konkreten Hinweis darlegen zu 
können. Die Satzung vom 07.08.2003 wird aufgehoben und durch 
nachfolgend beschlossene Satzung ersetzt. 

Rechtslage
Art. 23 u. 24 der Gemeindeordnung –GO- 

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert den Sachverhalt. 
Gemeinderätin Muehlenberg merkt kritisch an, dass die aus ihrer 
Sicht vorliegende Überregulierung einzelner Sachverhalte über 
das Ziel hinausgeht. So sei es nicht notwendig eine ausdrückliche 
Regelung zum Nacktbadeverbot auszusprechen, da hier bereits 
Vorschriften des Strafgesetzbuches vorhanden sind, die eine Ahn-
dung ermöglichen. Ebenso sei die Regelung zum Cannabisverbot 
möglicherweise einer restriktiven, konservativen politischen Sicht-
weise geschuldet. 
Bürgermeister Obermeier erwidert, dass das Untersagen des 
Konsums von Cannabis auf dem Gelände primär dem Kinder- und 
Jugendschutz gelte. Auch der Bundesgesetzgeber sieht für Sport-
stätten, hierzu zählen grundsätzlich auch Freibäder und ähnliche 
Einrichtungen, ausdrücklich ein Cannabisverbot vor. Des Weiteren 
erlaube es die Bayerische Gemeindeordnung, dass Kommunen 
Regelungen zum Gemeingebrauch ihrer öffentlichen Einrichtungen 
treffen, soweit diese nicht gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoßen. 
Im Zusammenhang mit dem Nacktbaden gebe es u. a. regelmäßig 
Beschwerden bei der Gemeinde. Unabhängig davon sei auch ein 
Verbot des Nacktbadens möglich, da es hier um eine gemeindliche 
öffentliche Einrichtung ginge. Gemeinderat Bink merkt an, dass es 
bei der restriktiven Regelung zum Cannabiskonsum nicht um groß-
politische Sichtweisen geht, sondern um eine sinnvolle Regelung, 
die verhindern soll, dass am Schwetzendorfer Weiher im unmittel-
baren Umfeld von Kindern und Jugendlichen Cannabis konsumiert 
werde. Ebenso sei das Verbot von Nacktbaden notwendig, da sich 
eine nicht unerhebliche Zahl von Gästen an diesem Verhalten stört. 
Einigkeit besteht im Gremium das Hereinspringen von Stegen 
und Ponton nicht zu verbieten. Auf Anregung von Gemeinderat 
Amann wird noch kurz über die Möglichkeit diskutiert, das Eis-
baden zu regulieren bzw. zu verbieten. Bürgermeister Obermeier 
erläutert zum allgemeinen Verständnis, dass es dabei primär um 
die Problematik gehe, dass Eisflächen zur Badenutzung „geöffnet“ 
werden und dadurch eine Gefahr für Schlittschuhfahrer entstehen 
könnte. Hierzu ist jedoch keine Regelung in der Nutzungssatzung 
vorzusehen, da der Schwetzendorfer Weiher im Winter nicht offi-
ziell in Betrieb ist und sowohl das Schlittschuhlaufen als auch das 
Eisbaden auf eigene Gefahr stattfindet. Es sei nicht vertretbar ein 
zusätzliches Haftungsrisiko für die Gemeinde über die Nutzungs-
satzung herzustellen, da die Gemeinde ansonsten weitergehende 

1. Vollzug der Gemeindeordnung (GO);
Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 
letzten Gemeinderatssitzung vom 07.03.2024 

Beschluss
Der Gemeinderat genehmigt Form und Inhalt der Niederschrift 
über den öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vom 07.03.2024.

12 : 0 Stimmen

2. Maßnahmen der Gesundheitspflege; Verlängerung der 
Kostenbeteiligung für gemeindliche Nutzer der Tagespflege 
Wolfsegg 

Sachverhalt
In der Sitzung vom 06.10.2016 wurde eine Kostenbeteiligung für 
die Nutzung der Tagespflege Wolfsegg durch Gemeindebürger 
beschlossen. Die Tagespflege Wolfsegg wurde damals vom BRK als 
Träger errichtet und seither betrieben. Im Vorfeld bestand Über-
einkunft, dass die Gemeinden Pettendorf, Pielenhofen, Kallmünz, 
Duggendorf und Holzheim den Standort Wolfsegg stützen, da der 
Bedarf von nur einer Gemeinde nicht ausreichend für den Betrieb 
einer solchen Einrichtung gewesen wäre. An diesem Sachverhalt hat 
sich bisher nichts verändert, gerade während der Corona-Krise hat 
dies zu wirtschaftlichen Engpässen geführt. 

Seit Februar 2024 übernimmt der Träger BRK auch die Ambulante 
Krankenpflege von der Ambulanten Krankenpflege Pielenhofen. 
Die beteiligten Gemeinden haben damals zugesagt, auch finanziell 
einen geringfügigen Beitrag als Betriebsmittelzuschuss zu leisten, 
der dem damaligen Beschluss zu entnehmen ist.

Im HH-Jahr 2023 nutzten fünf Gemeindebürger dieses Angebot, im 
aktuellen Jahr sind es bisher vier Gemeindebürger.

Finanzielle Auswirkungen:
Kosten entstanden erst in folgenden Jahren:
 2020: 676 €
 2021: 852 €
 2023:    1.736 €
Die Kosten für 2023 wurden erst im HH-Jahr 2024 in Rechnung 
gestellt, sodass für 2024 zwei HH-Jahre wirken.
Angemerkt wird, dass mit dem Wegfall der Ambulanten Kranken-
pflege Pielenhofen die jährliche Kostenbeteiligung für diese Einrich-
tung zukünftig entfällt.

Rechtslage
Der damalige Beschluss wurde bis zum HH-Jahr 2020 befristet.

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert den Sachverhalt. Im Gemeinde-
rat besteht kein weitergehender Diskussionsbedarf. 

1. Beschluss
Die Gemeinde beteiligt sich weiterhin an der gemeindeüber-
greifenden Tagespflegestätte in Wolfsegg und stellt einen 
Betriebsmittelzuschuss von maximal 1.040 €/Betreuten jährlich 
zur Verfügung.

Bericht über den öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung 
vom 04.04.2024 
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Verpflichtungen einginge, u. a. die Prüfung der Eisdichte etc. 
Nachdem im Gemeinderat kein weitergehender Diskussionsbedarf 
mehr besteht, lässt Bürgermeister Obermeier über die Satzung 
abstimmen. 

Beschluss
Die Gemeinde Pettendorf erlässt auf Grund der Art. 23 u. 24 der 
Gemeindeordnung –GO- die Satzung zur Regelung der Benutzung 
des Erholungsgeländes „Bergwerksee in der heute vorgestellten 
Fassung vom 04.04.2024. 

12 : 1 Stimmen
(Satzungstext siehe Abdruck in dieser Ausgabe des Mitteilungs-
blattes!)

4. Kindergarten St. Margareta; Beratung und Beschlussfassung 
über die Jahresrechnung 2023 

Sachverhalt
Die Jahresrechnung 2023 wurde der Gemeinde zur Ansicht vorge-
legt.
Sie wurden stichpunktartig vom Ersten Bürgermeister geprüft, es 
gab keinen Anlass für Beanstandungen.

Nachdem der ursprüngliche HH-Entwurf vom März 2023 aufgrund 
der Baumaßnahme und der festgelegten Absicht, im September 
wieder mit 3 Gruppen zu starten, nicht mehr aussagekräftig war, 
wird Bezug genommen auf die überarbeitete Version, die in der 
KiGa-Ausschusssitzung vom 16.05.2023 und in der Gemeinderats-
sitzung vom 1.6.2023 als Anlage beigefügt war. Der damalige Ansatz 
war dem geschuldet, dass frühzeitig Personal akquiriert werden 
musste, um den Stellenplan und das Angebot ab September zu 
erfüllen. Auch war klar, dass nicht sofort mit einer vollständigen 
Auslastung gerechnet werden konnte. Zudem wurde gehofft, die 
Defizite würden sich reell verringern. 

Das Ergebnis zeigt, dass die Ansätze korrekt waren und die Hoff-
nungen nicht erfüllt wurden. Der Großteil des Defizits entsteht 
aus den Personalkosten, die im Gegenzug nicht ganzjährig mit 
den Kinderzahlen und den damit verbundenen Einnahmen einher 
gehen. Die staatlichen und kommunalen Zuschüsse zum Basiswert 
fielen demnach um ca. 33.000 € geringer aus als veranschlagt. Die 
Zinsausgaben waren hoch, was an den notwendigen Kassenkredi-
ten lag, die 2023 auch von der Gemeinde nicht vermieden werden 
konnten. Die Ausgaben insgesamt wurden aber im Vergleich zum 
Ansatz unterschritten. 

Im Bereich der Instandhaltung wurden die Ansätze unterschritten, 
es lief jedoch zeitgleich die Sanierung der altersgemischten Gruppe 
durch die Gemeinde als alleinigen Kostenträger.

Empfehlung des Ausschusses:
Der Kindergartenausschuss stimmte in seiner Sitzung am 26.03.2024 
der Jahresrechnung 2023 wie folgt zu:
Die Jahresrechnung wird festgestellt. Der Defizitanteil der Kosten-
träger wird im Verhältnis 80% Gemeinde und 20 % Pfarrei erstattet.

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert den Sachverhalt. Im Gemeinde-
rat besteht kein weitergehender Diskussionsbedarf. 

Beschluss
Der Gemeinderat stimmt der Feststellung der Jahresrechnung 2023 
zu. Der Defizitanteil wird im Verhältnis 80 zu 20 (Anteil Stiftung) von 
der Gemeinde Pettendorf erstattet. 

13 : 0 Stimmen

5. Kindergarten St. Margareta; Beratung und Beschlussfassung 
über den Haushaltsplan 2024 mit Stellenplan 

Sachverhalt
Der Ansatz 2024 erwartet insgesamt 90.000 € höhere Einnahmen 
als 2023. Dies liegt zum einen an den höheren Gebühren der Eltern-
beiträge, zum anderen an den höheren Einnahmen beim Basiswert 
aufgrund der besseren Auslastung (+83.000 €). 

Allerdings werden deutlich erhöhte Lohnkosten erwartet, die im 
Ansatz aber weit über die üblichen ca. 11% hinaus angesetzt wur-
den. Personalmehrung aufgrund des notwendigen Stellenschlüs-
sels ist die andere Erklärung. Weitere Kostensteigerungen sind im 
Bereich Instandhaltung angesetzt. Diese sind nach Kenntnis der 
Gemeinde auch durch die Erneuerung der Leuchten zu begründen, 
die bereits umgesetzt wurde. Insgesamt ist hier ein Nachholbedarf 
vorhanden.  Trotzdem muss versucht werden, die Entwicklung des 
Defizites zukünftig wieder deutlich zu reduzieren, da die derzeitige 
Entwicklung der Kosten im Kita-Bereich die Leistungsfähigkeit der 
Kommunen auf Dauer überfordert.

In der Diskussion im Kindergartenausschuss wird von der Geschäfts-
führung erläutert, dass die Ansätze - auch aus dem Ergebnis von 
2023 folgernd - eher nahe am Worst-Case-Szenario angelegt wur-
den. 
Es werden fürs Kindergartenjahr 2024-2025 voraussichtlich 22 Plätze 
frei, in der Anmeldeliste wurden 16 Kinder in der ersten Prioritäts-
stufe angemeldet, sodass mit einer guten Auslastung gerechnet 
werden kann. Voraussetzung für die Bereitstellung der Plätze ist wie 
immer die ausreichende personelle Besetzung. 

Empfehlung des Ausschusses:
Der Kindergartenausschuss genehmigte den vorgelegten HH-Plan 
für das HH- Jahr 2024.
Das Defizit von 92.950 € wird nach Vertragsabschluss im neuen 
Verhältnis 90 % Gemeinde und 10 % Pfarrei erstattet.

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert den Sachverhalt. Im Gemeinde-
rat besteht kein weitergehender Diskussionsbedarf. 

Beschluss
Der Gemeinderat stimmt der Defizitfeststellung zu. Das Defizit von 
92.950 € wird nach Abschluss einer neuen Trägervereinbarung und 
deren Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden im 
Verhältnis 90 % Gemeinde und 10 % Pfarrei erstattet.

13 : 0 Stimmen
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6. Datenschutz; 3. Änderung der Zweckvereinbarung und 
2. Änderung der Kostenvereinbarung für die „Gemeinsame 
Datenschutzbeauftragte“ 

Sachverhalt
Im Laufe des Unterschriftenprozesses zur 2. Änderung hat sich ein 
neuerlicher Anpassungsbedarf bei der Zweckvereinbarung erge-
ben, der nun eine 3. Änderung erfordert. 
Daher wird dem Gemeinderat der Entwurf der 3. Änderung der 
Zweckvereinbarung Gemeinsame Datenschutzbeauftragte, sowie 
die 2. Änderung der Kostenvereinbarung zur Entscheidung vorge-
legt.  
Die Änderungen betreffen folgende Punkte:

Bei der Zweckvereinbarung wird lediglich die Regelung zur 
Umsatzsteuerpflicht geändert. (Kein fester Termin mehr)
Bei der Kostenvereinbarung entfällt für die Städte, Märkte, 
Gemeinde und Verwaltungsgemeinschaften sowie dem Land-
kreis die feste prozentuale Kostenaufteilung. 
Diese erfolgt ab 1.1.24 anhand der Kosten- und Leistungs-
rechnung des Landratsamtes. Für die Zweckverbände ändert 
sich nichts.

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert den Sachverhalt. Im Gemeinde-
rat besteht kein weitergehender Diskussionsbedarf. 

Beschluss
Der Gemeinderat stimmt der 3. Änderung der Zweckvereinbarung 
mit Wirkung ab 01.01.2023 und der 2. Änderung der Kostenverein-
barung mit Wirkung ab 01.01.2024 zu. 

13 : 0 Stimmen

7. Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG); Beratung und Beschlussfassung über die Einzie-
hung des nicht ausgebauten, öffentlichen Feld- und Waldwe-
ges „Der Dannerweg“ (Fl.Nr. 624, Gemarkung Kneiting) 

Sachverhalt
Bei einer Überprüfung der gemeindlichen Liegenschaften wurde 
festgestellt, dass der Feld- und Waldweg „Der Dannerweg“, Fl.Nr. 
624, Gemarkung Kneiting, in der Flur nicht mehr vorhanden ist. 
Dieser Weg ist als nicht ausgebauter, öffentlicher Feld- und Waldweg 
gewidmet und wird im Bestandsverzeichnis der Gemeinde unter der 
lfd. Nr. 101 geführt. Auch Anlieger haben keine Erinnerung an der 
Existenz dieses Weges.

Nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz ist eine Straße 
(Weg) dann einzuziehen, wenn sie jede Verkehrsbedeutung ver-
loren hat oder überwiegende Gründe des öffentlichen Wohles 
vorliegen. Die Einziehung – auch Entwidmung genannt- ist das 
Gegenstück zur Widmung. Mit der Einziehung entfallen Gemein-
gebrauch und Sondernutzung. Durch sie verliert eine Straße (Weg) 
ihre Eigenschaft als öffentliche Straße (Weg). 

In vorliegendem Fall hat der öffentliche Feld- und Waldweg für 
den Gesamtbereich jegliche Verkehrsbedeutung verloren. Die 
Bewirtschaftung der angrenzenden Felder ist über anderweitige 
Zufahrten gesichert.

Finanzielle Auswirkungen:
Die frei werdenden Flächen sollen mit den jeweiligen Anliegern im 
Verhältnis 1:1 vertauscht werden .

Rechtslage
Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG)

Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert den Sachverhalt. Gemeinderat 
Fleischmann frägt an, inwieweit sichergestellt werde, dass die 
betroffenen Anlieger auch informiert würden. Dies erfolge u.a. über 
die Bekanntmachung. 

Beschluss
Der Gemeinderat stellt fest, dass der nicht ausgebaute, öffentliche 
Feld- und Waldweg „Der Dannerweg“, Fl.Nr. 624, Gemarkung Knei-
ting, in der Flur tatsächlich nicht mehr vorhanden ist und daher 
jegliche Verkehrsbedeutung verloren hat. Er ist demzufolge nach 
Art. 8 Abs. 1 BayStrWG einzuziehen. Die Verwaltung wird beauftragt 
das erforderliche Verfahren nach dem BayStrWG durchzuführen.

13 : 0 Stimmen

8. Anfragen und Bekanntgaben 
Bekanntgaben des Ersten Bürgermeisters:

E-Ladesäule Schloßstraße
Die defekte E-Ladesäule in der Schloßstraße (Standort bei Autohaus 
Achhammer/Parkplatz Ärztehaus) ist seit 04.04.2024 durch eine 
neue Ladestation ersetzt worden. Die neue Säule wird direkt durch 
MER Deutschland betrieben. Das E-Carsharing der KERL bzw. GFN 
Regensburg ist ab sofort wieder nutzbar. 

Dorferneuerung Kneiting – BA III
Bürgermeister Obermeier informiert, dass zur Fortsetzung der 
Dorferneuerung Kneiting, BA III, Planung Keltenstraße, noch keine 
abschließenden Daten seitens des Planers vorliegen. Vorgesehen ist 
eine Übermittlung des Entwurfs im April. Dieser müsste dann von 
der Gemeinde behandelt und freigegeben werden. 

Dorferneuerung Pettendorf
Die Dorferneuerung Pettendorf vom Amt für ländliche Entwicklung 
Oberpfalz ist noch nicht genehmigt worden, da die hausinterne 
Beteiligung noch nicht abgeschlossen wurde. 

Heimat-Info-App
Bürgermeister Obermeier erinnert alle anwesenden Gemeinderäte 
nachmals an die Schulungsveranstaltung zur Heimat-Info-App am 
Donnerstag, den 11.04.2024, um 19 Uhr beim Mayerwirt. 

Büchereikuratoriumssitzung am 11.04.2024
Im Rahmen des Büchereikuratoriums wurde der Jahresbericht 2023 
vorgestellt. Die Bücherei erfreute sich auch im Jahr 2023 weder einer 
zunehmenden Nachfrage. Für 2024 werden für Medienneuanschaf-
fungen 9.150 € aufgewendet. Die Bücherei feiert im am 12.07.2024 
ihr 35-jähriges Jubiläum. Der langjährige Büchereileiter Reinhold 
Demleitner wird mit Wirkung ab 01.08.2024 auf eigenen Wunsch von 
dem neu gewählten, dreiköpfigen Leitungsteam (Sabine Heider, 
Doris Herold und Alexandra Frauenholz) abgelöst. Gemeinderat 
Achhammer bedankt sich im Anschluss an die Bekanntgabe im 
Namen des Büchereikuratoriums für die geleistete Unterstützung 
durch die Gemeinde Pettendorf. 
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Rama-Dama 2024
Das Rama-Dama findet am Samstag, den 13.04.2024, statt. 

Anfrage des Bund Naturschutzes
Bürgermeister Obermeier informiert zur Anfrage des Bund Natur-
schutzes im Bereich des Abfangbeckens in Reifenthal für Gelb-
bauchunken mittels Holzstapel Rückzugsplätze zu schaffen. Die 
Zulässigkeit wird derzeit von den zuständigen Fachbörden geprüft, 
da die Errichtung der Rückzugszone in diesem Bereich wasserrecht-
liche Belange betrifft.
 
Dorfhaus Kneiting - Abflussstörungen im Kanalbereich 
Bürgermeister Obermeier informiert, dass die Abflussstörungen 
im Kanalbereich des Dorfhauses Kneiting auf einen Durchschuss 
der Kanalleitung beim Verlegen von Gas- und Glasfaserleitungen 
zurückzuführen sind. Da sich die Schadstelle an einer schlecht 
erreichbaren Stelle befindet, wird eine Reparatur im Inlinerverfah-
ren geprüft. 

Anfragen aus dem Gemeinderat: 

Nutzung der Parkplätze in Mariaort
Gemeinderat Amann moniert, dass am Ostersonntag auf dem 
öffentlichen Parkplatz im Bereich Mariaort (Insel) drei Wohnmobile 
aufgebaut wurden, die sich augenscheinlich im Campingbetrieb 
befanden. Da der Parkplatz kein Campingplatz ist, sollte ggf. durch 
eine geeignete Beschilderung dafür gesorgt werden, dass ein sol-
ches Verhalten unterbunden wird. Der Parkplatz soll dem Parken, 
nicht dem Campen dienen. 

Neue Kletterseile in der Schulturnhalle
Gemeinderat Grundei informiert, dass in der Schulturnhalle zwei 
neu Kletterseile 
beschafft wurden, an deren Enden der sonst übliche Abschluss mit 
Lederkappen fehlt. Wenngleich die Anfrage dem Schulverband 
Pettendorf-Pielenhofen gilt, bittet Gemeinderat Grundei dies vor-
sorglich durch die Verwaltung oder den Hausmeister zu prüfen. 

Erneuerung der Beleuchtung im Dorfhaus Kneiting
Gemeinderat Weigl ruft in Erinnerung, dass für das Dorfhaus Knei-
ting knapp 10.000 € für die Erneuerung der Beleuchtung (Umstel-
lung auf LED) bereitgestellt wurden. Es wäre zielführend, wenn diese 
Maßnahme noch vor der Europawahl umgesetzt wird. 

Lichtpunktübung Dorfhaus Kneiting 
Gemeinderat Weigl informiert, dass am Montag, den 08.04.2024 
eine Lichtpunktübung im Dorfhaus Kneiting stattfindet. Dabei 
erfolgt ein Einsatztest der Stromgeneratoren. Es sind ca. 60 Feuer-
leute im Einsatz.

Eduard Obermeier
Erster Bürgermeister

Beschlüsse des Bauausschusses vom 21.03.2024:

Der beschließende Bauausschuss behandelte in o.g. Sitzung folgen-
den Anträge und erteilte folgenden Vorhaben sein gemeindliches 
Einvernehmen:

Anbau an ein bestehendes Zweifamilienhaus als Wintergarten 
auf Fl.Nr. 228/7, Gemarkung Pettendorf, Parzelle 2 im Bauge-
biet „Auf der Setz“ (Setzstraße, Pettendorf)

Bauvoranfrage über Neubau eines Bungalows mit Garagen-
gebäude auf Fl.Nr. 1467 Tfl., Gemarkung Pettendorf (Bergweg, 
Schwetzendorf)

Bauvoranfrage über Umbau eines Einfamilienhauses auf Fl.Nr. 
1101, Gemarkung Pettendorf (Aichahof)

Neubau von 2 Doppelhaushälften mit 3 Wohneinheiten, einer 
Einliegerwohnung, 2 Doppelgaragen und 7 Stellplätzen auf 
Fl.Nr. 932/7, Gemarkung Pettendorf (Marienstraße, Adlersberg)

Hinweis: Im Landkreis Regensburg hat sich der Verfahrensweg zur 
Einreichung von Bauanträgen ab dem 1. Januar 2023 geändert. Die 
Antragseinreichung sämtlicher Anträge, für deren Entscheidung die 
Bauaufsichtsbehörde zuständig ist, hat in digitaler oder Papierform 
direkt beim Landratsamt als zuständige Bauaufsichtsbehörde zu 
erfolgen.

Ausnahme: Nur bei den Verfahren Genehmigungsfreistellung und 
isolierte Befreiung/Abweichung von gemeindlichen Bebauungs-
plänen beziehungsweise Satzungen bleibt der Ort für die Abgabe 
gleich, nämlich die zuständige Gemeinde.
Detaillierte Informationen zu den Sachverhalten und Diskussionen, 
die den Entscheidungen des Bauausschusses zu Grunde lagen, 
erhalten Sie nach der jeweiligen Sitzung im Ratsinformationssystem 
der Gemeinde Pettendorf, welches auf der Homepage 
www.pettendorf.de zu finden ist.

Die nächsten Sitzungen des Bauausschusses finden, unter der 
Voraussetzung, dass mindestens ein Antrag vorliegt, an folgenden 
Daten statt:
Donnerstag, 16.05.2024
Donnerstag, 20.06.2024
Christian Putz, Bauamt

Hinweise zur Terminvereinbarung im Rathaus
Aufgrund einer unerwartet eingetretenen personellen Eng-
passsituation müssen nach wie vor  für Angelegenheiten des 
Einwohnermelde- und Passwesens sowie Gewerbe- und Sozi-
alangelegenheiten in  allen Fällen Termine vereinbart  werden, 
also auch vormittags. Es können vor allem Donnerstag nachmit-
tags nur sehr vereinzelt Dienstleistungen erbracht werden und 
das auch nur mit vorheriger Terminvereinbarung.
Bitte vereinbaren Sie daher Termine für vormittags! Bürger ohne 
Termin müssen damit rechnen abgewiesen zu werden.  Dies 
gilt auch, wenn Sie  Ausweisdokumente für Kinder beantragen 
möchten.
Sie erreichen uns unter Tel. 09409-862522, -862516, -862518 oder 
09409-86250 (Telefonzentrale)
Die neuen Mitarbeiterinnen haben zwar mittlerweile ihren 
Dienst angetreten, jedoch wird die Einarbeitung noch einige Zeit 
in Anspruch nehmen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Gemeinde Pettendorf
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Die Gemeinde Pettendorf erlässt auf Grund der Art. 
23 u. 24 der Gemeindeordnung –GO- folgende

Satzung zur Regelung der Benutzung des Erholungs-
geländes „Bergwerksee“ zu Erholungszwecken

§ 1
Geltungsbereich

1. Die Satzung gilt für das von der Gemeinde Pettendorf betreute 
Erholungsgelände „Bergwerksee“. Die Begrenzung des Gelän-
des ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Plan, der 
Bestandteil dieser Satzung ist.

2. Das Erholungsgelände ist eine öffentliche, dem Gemeinge-
brauch dienende Einrichtung der Gemeinde Pettendorf. Es wird 
der Öffentlichkeit zur allgemeinen, unentgeltlichen Benutzung 
nach Maßgabe dieser Satzung zur Verfügung gestellt.

§ 2
Beschränkung des Gemeingebrauchs

1. Das Erholungsgelände darf in der Zeit von 23.00 Uhr bis 6.00 
Uhr nicht benutzt werden. Ausgenommen sind die Mitglieder 
des Anglervereins sowie die Bediensteten des Kioskes.

2. Das Fahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern 
außerhalb der durch Verkehrszeichen für die entsprechende 
Benutzung freigegebenen Flächen ist verboten; generell ver-
boten ist das Aufstellen von Wohnwägen.

3. Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlich-
keit, Eigentum und Besitz zum Schutze der Erholungssuchen-
den ist verboten:

a) Das Entzünden offener Feuer sowie das Grillen in der Zeit von 
20.00 Uhr bis 6.00 Uhr.
b) Die Benutzung gefährlicher, unhygienischer und Ekel erregen-
der Stoffe und Gegenstände.
c) Das Zelten und Nächtigen, das Errichten von Spiel- und Sport- 
anlagen sowie anderer fester Einrichtungen ohne schriftliche 
Genehmigung der Gemeinde.
d) Die Belästigung anderer Besucher durch Lärmentwicklung, 
insbesondere durch den Betrieb von Radiogeräten und sonstigen 
Ton und Bildempfangs- und Wiedergabegeräten, Musik und Lau-
terzeugungsinstrumenten
e) Das Spielen mit harten Bällen und sonstigen harten Wurfge-
genständen, soweit andere Erholungssuchende dadurch beein-
trächtigt werden.
f) Die Verunreinigung, Beschädigung oder sonstige Veränderung 
der Grünanlagen und sonstigen Einrichtungen. Insbesondere ver-
boten ist das Verrichten der Notdurft außerhalb der WC-Anlagen 
sowie Verunreinigungen durch weggeworfenen oder liegen 
gelassenen Abfall.
g) Der Aufenthalt auf dem Gelände und das Schwimmen ohne 
Badebekleidung (Nacktbaden). 
h) Das Befahren der Wasserfläche mit Booten und anderen Fahr-
zeugen, insbesondere Surfbrettern, Pump-Foiling-Boards und 
Wakeboards. Ausgenommen ist die Benutzung von kleinen, nicht 
motorisierten Kunststoff- oder Gummibooten sowie das Befahren 
mit Stand-Up-Paddle-Boards. 
i) Die Körperreinigung mit Reinigungsmittel sowie das Reinigen 
oder Waschen von Gegenständen mit und ohne Reinigungsmittel.
j) Das Benutzen von Stegen als Liegefläche. 
k) Der Konsum von Cannabis auf dem gesamten Gelände ein-
schließlich des Kiosks. 

4. Auf Sauberkeit auf dem gesamten Erholungsgelände ist zu 
achten. Vorgefundene Verunreinigungen des Bades und der 
Einrichtungen, insbesondere der Kabinen, Umkleideräume und 
Toiletten, sind umgehend dem/der Kioskpächter/in oder der 
Gemeinde anzuzeigen.

§ 3
Ausschluss von Benutzungsberechtigung

1) Von der Benutzung des Erholungsgeländes sind ausgeschlossen:

    a) Personen, durch die eine Gefährdung der Allgemeinheit zu  
       befürchten ist.
    b) Kindern unter 6 Jahren ohne Begleitung von aufsichtführen-      
         den Personen über 16 Jahren.
    c) Personen mit körperlichen oder geistigen Gebrechen, die             
        hilflos sind oder beim Besuch eines Bades einer Aufsicht 
        bedürfen, ohne geeignete Begleitperson.
    d) Personen, die Hunde oder andere Tiere mitführen, mit Aus- 
         nahme von Blindenführhunden.
   e) Personen die an einer übertragbaren Krankheit im Sinne des  
        Bundesseuchengesetzes leiden
    f) Personen, die unter Einfluss berauschender Mittel stehen

2) Ohne Erlaubnis der Gemeinde ist es nicht gestattet, innerhalb des 
Erholungsgeländes Druckschriften zu verteilen, Waren feilzubieten 
oder gewerbliche Leistungen anzubieten oder auszuführen.

§ 4
Vorzeitige Beendigung der Benutzungsberechtigung

Bei sittenwidrigem Verhalten oder bei wiederholter Nichtbeach-
tung der Gebote und Verbote dieser Satzung kann der Badegast von 
den weisungsberechtigten Personen aus dem Erholungsgelände 
verwiesen werden.
Weisungsberechtigt sind Beamte und Tarifbeschäftigte der 
Gemeinde sowie der/die Pächter/in und deren Personal sowie von 
der Gemeinde eingesetztes sonstiges Personal, z. B. Sicherheits-
dienste. 

§ 5
Ausnahmen und Befreiungen

1) § 2 Abs. 1, 2, 3c, 3d und 3h gilt nicht für Angehörige der Polizei 
und sonstiger Rettungsdienste, soweit dies zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben notwendig ist. § 2 Abs.2 gilt ferner nicht für Versorgungs- und 
Rettungsfahrzeuge, für Einrichtungen und zulässige Betriebe im 
Erholungsgebiet.
2) Die Gemeinde Pettendorf kann in begründeten Ausnahmefällen 
von den Verboten der §§ 2 und 3 Befreiungen und Erlaubnisse wider-
ruflich und unter Bedingungen und Auflagen erteilen. Die Befreiung 
bzw. Erlaubnis wird nur schriftlich gegeben und ist auf Verlangen 
den weisungsberechtigten Personen (§ 4 Satz 2) vorzuzeigen.

§ 6
Aufsichtsregelung

Anordnungen des von der Gemeinde eingesetzten Aufsichtsperso-
nals zur Einhaltung der in §§ 2 und 3 festgelegten Regelungen ist 
unverzüglich Folge zu leisten.
Personen, die trotz Mahnung gegen die Vorschriften dieser Ver-
ordnung verstoßen, können durch das Aufsichtspersonal vom 
Erholungsgelände verwiesen werden.
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§ 7
Haftungsausschluss

Die Benutzung des Erholungsgeländes erfolgt zu jeder Jahreszeit 
auf eigene Gefahr. Für Schäden aller Art haftet die Gemeinde 
Pettendorf nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Eine 
Haftung für einfache Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen.

§ 8
Erfüllungspflicht

1) Wer durch Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften dieser Sat-
zung einen ordnungswidrigen Zustand herbeiführt, hat diesen 
ohne Aufforderung unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen.
2) Kommt er dieser Pflicht nicht nach, so kann die Gemeinde Petten-
dorf diesen Zustand nach einer Androhung und dem fruchtlosen 
Ablauf der dadurch gesetzten Frist an seiner Stelle und auf seine 

Kosten beseitigen. Einer vorherigen Androhung und Fristsetzung 
bedarf es nicht, wenn der Pflichtige nicht sofort erreichbar ist oder 
wenn Gefahr im Verzug besteht oder wenn die sofortige Beseiti-
gung des ordnungswidrigen Zustandes im dringenden Interesse 
der Öffentlichkeit geboten ist.

§ 9
Zuwiderhandlungen

Zuwiderhandlungen gegen die Gebote und Verbote des § 2 Abs. 1, 
Abs. 2, Abs. 3 Bst. a bis k und § 3 Abs. 1 Bst. a bis f dieser Satzung 
werden gem. Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der GO als Ordnungswidrigkeiten 
mit Geldbuße bis 500 € geahndet.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt eine Woche nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
07.08.2003 außer Kraft.

Pettendorf, den 04.04.2024
(gez. Obermeier) 

Eduard Obermeier
Erster Bürgermeister 

Anlage
Badesatzung 
Schwetzendorfer Weiher 2024
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Bushäuschen in Schwetzendorf muss ersetzt werden

Das Bushäuschen musste aus Sicherheitsgründen abgebaut wer-
den.  Es wird schnellstmöglich durch ein neues ersetzt.

Foto: Gemeinde Pettendorf

Öffentliche Flächen sind nicht für Dauerparker gedacht!

Wir bemerken zunehmend, dass Wohnmobile, Bootsanhänger 
oder Transportanhänger (gewerblich oder privat) etc. innerorts 
dauerhaft am Straßenrand oder im Bereich unserer Grünflächen 
geparkt werden. Dies ist zwar grundsätzlich nicht überall verboten, 
es ist jedoch auf Dauer nicht hinnehmbar, dass sich Bürger solche 
Anhänger kaufen, aber dauerhaft keinen Stellplatz im eigenen 
Grundstück zur Verfügung haben. Dies gilt auch für Wohnmobile 
oder Campinganhänger.

Wir werden das konsequent beanstanden und sind auch bereit, im 
Bedarfsfall immer mehr Parkverbotszonen auszuweisen. Zudem 
weisen wir darauf hin, dass unsere Grünanlagensatzung auch 
bewehrt ist, d .h. Geldbußen bis zu 2.500 € verhängt werden können!

Eduard Obermeier 
Erster Bürgermeister

Foto: Gemeinde Pettendorf

Filmcafé am Morgen Di. 7. Mai
Einmal im Monat, jeweils ab 2. Mittwoch, & Mi. 8. Mai 2024
                                                                                                                     & Fr. 10. Mai 2024
Beginn ab 10:30 Uhr   /  Tel. 0941  - 41625

Filmbeginn  11:00 Uhr
Wir bieten Ihnen den Eintritt zu einem ausge-
wählten guten Film an, dazu gibt es Kaffee oder
Tee oder 1 Glas Sekt und eine Brezn / Butter-
brezl oder leicht süßes Gebäck. 

Eintrittspreis 10,00 € (inkl. 4,50 € für Verzehr)  

OH LA LA – WER AHNT DENN SOWAS? (91 Min.) 
NUR MIT RESERVIERUNG!
                                                                      

Die Familie Bouvier-Sauvage, ein altes französisches Aristokraten-
Geschlecht, gerät ungeplant an die in viel bescheideneren Verhält-
nissen lebenden Martins. Der Grund: Alice Bouveier-Sauvage und
François Martin haben sich verliebt und wollen heiraten. Zu diesem –
jedenfalls für die beiden Turteltauben – freudigen Anlass, wollen
Alice und François ihren Eltern einen DNA-Test schenken, der noch
einmal die jeweiligen Familiengeschichten durchleuchten soll. Die
völlig unerwarteten Ergebnisse schlagen ein wie eine Bombe und
mischen die familiären Karten plötzlich neu...

Durch Ihre Reservierung ermöglichen Sie uns die Veranstaltungsreihe auch künftig
optimal und kostengünstig vorbereiten zu können. 

    Regina Filmtheater Tel.: 0941 – 41625 * Holzgartenstr. 22
Bushaltestellen:  Weichs / DEZ, Linien:  4, 5, 8, 9
Reinhausen  Brücke:  Linien: 28, 3, 
Steinweg: Linien: 12, 13, 14, 15, 17, 28, 117 
Der Film-Termin am: Mi. 12.6. + Do. 13.6. + Fr. 14.6.2024 – im Juni

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. 
Mit Hilfe der Servicestelle - „Hilfen in schwierigen Lebenslagen“ im Landratsamt Regensburg.

      

Filmcafé am Morgen Mi. 7. Mai
Einmal im Monat, jeweils ab 2. Mittwoch, & Do. 8. Mai 2024
                                                                                                                     & Fr. 10. Mai 2024
Beginn ab 10:30 Uhr /  Tel. 0941 - 41625

Filmbeginn  11:00 Uhr
Wir bieten Ihnen den Eintritt zu einem ausge-
wählten guten Film an, dazu gibt es Kaffee oder
Tee oder 1 Glas Sekt und eine Brezn / Butter-
brezl oder leicht süßes Gebäck.

Eintrittspreis 10,00 € (injkl. 4,50 € für Verzehr)

OH LA LA – WER AHNT DENN SOWAS? (91 Min.) 
NUR MIT RESERVIERUNG!  
                                                                      

Die Familie Bouvier-Sauvage, ein altes französisches Aristokraten-
Geschlecht, gerät ungeplant an die in viel bescheideneren Verhält-
nissen lebenden Martins. Der Grund: Alice Bouveier-Sauvage und
François Martin haben sich verliebt und wollen heiraten. Zu diesem –
jedenfalls für die beiden Turteltauben – freudigen Anlass, wollen
Alice und François ihren Eltern einen DNA-Test schenken, der noch
einmal die jeweiligen Familiengeschichten durchleuchten soll. Die
völlig unerwarteten Ergebnisse schlagen ein wie eine Bombe und
mischen die familiären Karten plötzlich neu...

Durch Ihre Reservierung ermöglichen Sie uns die Veranstaltungsreihe auch künftig
optimal und kostengünstig vorbereiten zu können. 

    Regina Filmtheater Tel.: 0941 – 41625 * Holzgartenstr. 22
Bushaltestellen:  Weichs / DEZ, Linien:  4, 5, 8, 9
Reinhausen  Brücke:  Linien: 28, 3, 
Steinweg: Linien: 12, 13, 14, 15, 17, 28, 117

Der Film-Termin am:  Di. 12.6. + Mi. 13.6. + Fr. 14.6.2024  – im Juni

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.  
Mit Hilfe der Servicestelle - „Hilfen in schwierigen Lebenslagen“ im Landratsamt Regensburg.
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Seniorennachmittag auf der Maidult
Auch in diesem Jahr organisieren der Seniorenbeirat der Stadt 
Regensburg und das Landratsamt Regensburg den Seniorennach-
mittag auf der Maidult. Dieser findet am
 Montag, 13. Mai 2024, 
 von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr, im Hahn-Zelt, statt.
An diesem Nachmittag erhalten die Seniorinnen und Senioren 
Getränke und Speisen vergünstigt:
1 Maß Bier 9,20 €
1 Maß Radler 9,20 €
1 Maß Alkoholfreies Bier 9,20 € 
Großes ½ Hendl mit Semmel 9,20 €
Portion Brustspitz mit Semmel 9,20 €
6 Schweinswürstl mit Kraut und Semmel 9,20 €
Eine weitere Auswahl an Speisen und Getränken finden Sie in der 
Speisekarte.
Bedienungsgeld ist bereits inklusive. Eine Ausgabe von Gutschei-
nen am Eingang ist nicht mehr notwendig. 
Für die musikalische Unterhaltung ab 13:00 Uhr sorgt das „Letters 
Trio“. 
Tischreservierungen können Sie unter 0941/4009-531 oder saskia.
garciajociles@lra-regensburg.de tätigen. Teilen Sie uns bitte ggf. 
mit, wie viele Rollstuhlfahrer mitkommen werden.
Es fährt ein kostenloser Sonderbus ab 12:30 Uhr vom Hauptbahnhof 
Süd/Arcaden.
Es werden folgende Haltestellen angefahren: Hauptbahnhof B5, 
Dachauplatz – Museum, Wöhrdstraße – Jugendherberge, Weichs 
– Donaueinkaufszentrum.   Endstation ist die Haltestelle Walhalla 
Bockerl.
Die Rückfahrt ist um 16:30 Uhr ab Walhalla Bockerl mit denselben 
Haltestellen wie bei der Hinfahrt.

Historische Straßennamen in der Gemeinde Pettendorf
Julie-von-Zerzog-Straße in Pettendorf 
(Baugebiet An der Hauptstraße)

Julie von Zerzog, geb. Freiin von Thon-Dittmer (1799 – 1871), lebte 
Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts zeitweise im Edelsitz in 
Pettendorf in der Schloßstraße (heute Amann-Hof), der von ihrem 
Großvater, dem geadelten, reichen Regensburger Kaufmann Georg 
Friedrich von Dittmer  erworben worden war. Dort verfasste sie 
den Beitrag „Skizzen über Pettendorf“, der 1844 in Band 8 des 
Historischen Vereins erschien. Julie von Zerzog hat sich um die 
Schulbildung für Handarbeit besonders für arme Mädchen ver-
dient gemacht. Sie war eine wirtschaftlich tüchtige und sozial sehr 
engagierte Frau. Sie schaffte es, die Gläubiger der verschuldeten 
Firma ihres 1811 verstorbenen Vaters zufrieden zu stellen. Über sie 
gelangte das Gut Etterzhausen, welches ebenfalls im Besitz ihres 
Vaters war, an die Familie Zerzog, die Familie ihres Ehemannes. Julie 
von Zerzog wohnte mit einer großen Familie von acht Kindern bis 
1844 weiter im Schloss Etterzhausen, zog dann aber wieder nach 
Regensburg, wo sie als Kindergärtnerin tätig war und karitativ im 
1844 gegründeten Frauenverein zur Unterstützung armer, aber 
ausschließlich verheirateter Wöchnerinnen tätig wurde. Außerdem 
gründete sie eine Näh- und Strickschule, die sie zehn  Jahre lang 
leitete. 
Ihr Ehemann Adolf von Zerzog, den sie 1827 heiratete, war Abge-
ordneter in der Frankfurter Nationalversammlung. Bekannt ist ihr 
Schriftwechsel mit Montgelas. Ihr Bruder Friedrich verzichtete im 
Jahr 1831/32 als Bürgermeister von Pettendorf auf die jährliche 
Besoldung.
Hermann Preu, Ortsheimatpfleger

 
  

Die Gemeinde 
 Pettendorf mit ihrem Seniorenforum lädt 

die Senioren 
herzlich ein zu einem gemeinsamen 

MITTAGSTISCH 
beim


 

• Zeit: Jeden letzten Dienstag im Monat, diesmal 
am 28. Mai 2024, 12 Uhr  

• Kostenbeitrag: 8,00 Euro für ein Hauptgericht mit 
Vorspeise (ohne Getränke) 
 

• Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 
23.05.2024 bei Petra Schmid,                
Tel. 09409/8625-12 oder 8625-0
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Sportmeisterschaften im Landkreis Regensburg „Meister dahoam
Landkreis sucht die besten Sportlerinnen und Sportler

Auch 2024/25 gibt es im Landkreis Regensburg wieder Land-
kreismeisterschaften im Reiten, Tennis, Schießsport, Cyclo-Cross, 
Trail-Run, Ski-Alpin und Snowboard. Erstmals finden dieses Jahr 
Jugendlandkreismeisterschaften im Vielseitigkeitsreiten statt. Neu 
ist heuer ebenfalls, dass die Landkreismeisterschaften im Dressur- 
und Springreiten auf dem Reitgelände Schwarzhöfe bei Wolfsegg 
und nicht, wie in den vergangenen Jahren, in Moosham stattfinden.
 
„Sport ist ein Bindeglied in unserer Gesellschaft. Er vermittelt 
Werte, verbindet Generationen und Kulturen und fördert zudem 
das Sozial- und Teamverhalten“, so Landrätin Tanja Schweiger, die 
den Breitensport-Gedanken aus vollster Überzeugung unterstützt. 
Dass die Meisterschaften nach wie vor gut angenommen werden, 
zeige die hohe Beteiligung der Sportlerinnen und Sportler. Unter 
dem Motto „Dabei sein ist alles!“ lädt die Landrätin daher alle 
sportbegeisterten Bürgerinnen und Bürger zu den diesjährigen 
Sportmeisterschaften ein.
 
Landrätin Tanja Schweiger hat das neue Programm „Meister 
dahoam – Die Sportmeisterschaften im Landkreis Regensburg“, 
in der alle Landkreismeisterschaften aufgeführt sind, gemeinsam 
mit den Verantwortlichen der einzelnen Wettbewerbe vor Kurzem 
vorgestellt. Es wird in den nächsten Tagen – in kleiner Auflage – an 
alle Sportvereine und Gemeinden verteilt und ist auch im Landrat-
samt Regensburg erhältlich. Zudem steht die Übersicht ab sofort 
als Download auf der Landkreis-Homepage unter www.landkreis-
regensburg.de digital zur Verfügung.
 
Das Programm kann den Gemeinden, Sport- und Schützenver-
einen auf Anfrage (sport@lra-regensburg.de) jederzeit auch als 
pdf-Dokument für die gemeindlichen Mitteilungsblätter und die 
Vereins-Newsletter oder zur Veröffentlichung auf der eigenen 
Homepage zugeschickt werden.

 

Bildtext: Landrätin Tanja Schweiger (Bildmitte) bei der Vorstellung der neuen Ter-
mine der Sportmeisterschaften mit den Organisatoren der Landkreismeisterschaf-
ten v.l.: Ralf Ende (Ski Alpin und Snowboard), Harald Bauer (Tennis), Andrea Zeller 
(Ansprechpartnerin der Sportmeisterschaften im Landkreis), Andreas Ernst (Luft-
gewehr- und Luftpistolenschießen), Gauschützenmeister Bernd Schwenk, Maria 
Politzka (Sachgebietsleiterin Wirtschaft, Regionalentwicklung und Tourismus), 
Thomas Hantke (Trail-Run), Max Uhl (Vielseitigkeitsreiten) und Joachim Hertkorn 
(Cyclo-Cross). Foto: Beate Geier 

Wie in den Vorjahren werden die Landkreismeisterschaften von 
den Vereinen eigenverantwortlich organisiert und vom Landkreis 
finanziell und zum Teil auch logistisch unterstützt.
 
Landrätin Tanja Schweiger bedankte sich bei den Vertretern der 
ausrichtenden Vereine, die zur Vorstellung der diesjährigen Meis-
terschaften ins Regensburger Landratsamt gekommen waren. 
„Ohne Ihre tatkräftige ehrenamtliche Unterstützung wären die 
alljährlichen Landkreismeisterschaften nicht möglich – Vergelt‘s 
Gott hierfür!“
 
Start der Landkreismeisterschaften bereits im Mai
Zum Auftakt der diesjährigen Sportmeisterschaften treffen sich die 
Dressur- und Springreiter am vierten Mai-Wochenende auf dem 
Reitgelände der Eheleute Max und Barbara Uhl in Schwarzhöfe und 
suchen die Besten ihrer Riege. Nachdem das traditionelle Moosha-
mer Reitturnier heuer nicht stattfindet, wurden die Landkreismeis-
terschaften kurzerhand nach Schwarzhöfe verlegt, so dass hier am 
Samstag, 25. Mai, die 8. Landkreismeisterschaft im Dressurreiten 
und am Sonntag, 26. Mai, die 25. Landkreismeisterschaft im Spring-
reiten veranstaltet wird. 
Hier die Veranstaltungsdaten der weiteren Landkreismeisterschaf-
ten 2024/25 in Kurzfassung:
Trail-Run: 7. Juli 2024 im Kreuther Forst, Veranstalter: TSV Bernhards-
wald; Vielseitigkeitsreiten: 3. und 4. August 2024 in Schwarzhöfe, 
Veranstalter: RSC Ratisbona e.V.; Tennis: 5. bis 8. September 2024 
(Einzel) und 13. bis 15. September 2024 (Doppel), Turnierverwalter: 
TC Neutraubling, gespielt wird auf den Anlagen in Alteglofsheim, 
Köfering, Neutraubling und Obertraubling; Luftgewehr- und Luft-
pistolenschießen: 17. September bis 12. Oktober 2024 im Schützen-
heim der Schützengesellschaft Pielenhofen, Ausrichter: SG 1907 
Pielenhofen e.V.; Cyclo-Cross: 13. Oktober 2024 in Wörth a.d.Donau, 
Veranstalter: TSV Wörth 1837 e.V.; Ski Alpin und Snowboard: 1. Feb-
ruar 2025 in St. Englmar, Ausrichter: TV Schierling
 
Kontakt:
Andrea Zeller, Landratsamt Regensburg, Sachgebiet Wirtschaft, 
Regionalentwicklung und Sport, Telefon: 0941 4009 663, sport@
lra-regensburg.de.
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Pfingst-Ferienprogramm Pettendorf 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

das Pfingst-Ferienprogramm steht. Wir freuen uns sehr, euch ein abwechslungsreiches Programm zur Verfügung 
stellen zu können. Die Anmeldung läuft wieder digitalisiert und die Bezahlung bargeldlos.  

Wo findet ihr das Ferienprogramm: 

Das ausführliche Programm mit allen Beschreibungen und Informationen, sowie die Anmeldung für die Kurse 
findet ihr unter:      https://www.unser-ferienprogramm.de/pettendorf    

 

Zeitlicher Rahmen des Ferienprogramms 2024:  

Pfingsten:       18.05. – 24.05.24 (Anmeldung ab 1. Mai, 10 Uhr möglich) 

4-Tagesfahrt:  29.07. – 01.08.24 (Anmeldung ab 1. Mai, 10 Uhr möglich)  

Sommer:         19.08. – 31.08.24 (Anmeldung ab 3. Juli, 10 Uhr möglich) 

 

Veranstaltungshinweis:  

Freizeitgelände- und Pumptrack-Eröffnung in Kneiting: 

Wie jedes Jahr findet am Vatertag (Donnerstag, 09.05.24) ab 10.30 Uhr in Kneiting ein Stockturnier statt. Der 
Schützenverein Birkengrün sorgt wie immer für Musik, Essen, Getränke und Eis. 
Diesen Rahmen nutzen wir um das Freizeitgelände und den Pumptrack offiziell zu eröffnen.  
Für ca. 2 Stunden wird es sowohl für die kleineren Radler als auch für MTB „Profis“ verschiedene Stationen 
geben, z.B. Geschicklichkeitsübungen, ein Schneckenrennen, ein Wheeliecontest oder ein Pumptrack-Rennen.  
Außerdem werden die Bubble Soccer Bälle des Jugendtreffs zur Verfügung stehen und jeder kann sie nach Lust 
und Laune ausprobieren. Also einfach mit dem Rad vorbeikommen! Wir freuen uns!  
 
Eure Jugendpfleger 

     

    Claudia Bäumler  
     und Benedikt Mühle                                               
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Niederschrift über die Terminabsprache am 20.11.2023 im Rathaus Pettendorf

Januar 2024
02.-06.01.2024 Di-Sa Skikurs in Südtirol TSV Adlersberg Ausflug 

06.01.2024 Sa Jahreshauptversammlung FF Pettendorf 
11.01.2024 Do 14:30 Seniorennachmittag Seniorenkreis Pfarrei Pettendorf Kirche Pettendorf/Pfarrsaal 
13.01.2024 Sa Christbaumsammelaktion FF Pettendorf Gemeindegebiet 
14.01.2024 So Mitgliederversammlung
20.01.2024 Sa Faschingsgaudi Frauenbund Pettendorf 
27.01.2024 Sa FF Pettendorf Feuerwehrgerätehaus 

Februar 2024
03.02.2024 Sa 17:00 Wintermarsch KRK Pettendorf 
07.02.2024 Mi 19:30 1. Gesamtsitzung Umweltforum Sitzungssaal Rathaus 
08.02.2024 Do 14:30-16.30 Faschingsfeier mit Musik Seniorenkreis Pfarrei Pettendorf Pfarrsaal Pettendorf
08.02.2024 Do 20:00 Weiberfasching KDFB Frauenbund Pettendorf Pfarrsaal Pettendorf
10.02.2024 Sa 20.00 Faschingsball 
14.02.2024 Mi Politischer Aschermittwoch Freie Wähler Pettendorf
23.02.2024 Fr Jahreshauptversammlung OGV Pettendorf 
25.02.2024 So 19:30 Generalversammlung Schützengesellschaft Birkengrün

März 2024
01.03.2024 Fr 19:00 Weltgebetstag Frauenbund Pettendorf 
01.03.2024 Fr 19:30 Jagdversammlung Jagdgenossenschaft Pettendorf 
07.03.2024 Do 12:00 Einkehrtag im Pfarrheim Seniorenkreis Pfarrei Pettendorf Pfarrsaal Pettendorf
09.03.2024 Sa 19:00 Jagdversammlung 
14.03.2024 Do Mitgliederversammlung
15.03.2024 Fr 18:30 Jahreshauptversammlung KRK Pettendorf 
16.03.2024 Sa Jahreshauptversammlung Schützenverein Jägerheim 

17.-21.03.2024 So-Do Skisafari TSV Adlersberg Ausflug 
22.03.2024 Fr 19:00 Generalversammlung Edelweiss-Schützen
29.03.2024 Fr 19:30 Osterhasenschießen Schützengesellschaft Birkengrün

April 2024
07.04.2024 So Kinderfilmnachmittag Frauenbund Pettendorf 
11.04.2024 Do 13:00 Ausflug zur Benediktinerabtei Rohr Seniorenkreis Pfarrei Pettendorf Ausflug 
13.04.2024 Sa 9:00-12:00 Umweltforum Gemeindegebiet 
13.04.2024 Sa Pfarrversammlung Pfarrgemeinde Pettendorf Pfarrsaal Pettendorf
17.04.2024 Mi Jahreshauptversammlung Frauenbund Pettendorf Pfarrsaal Pettendorf
24.04.2024 Mi 19:30 2. Gesamtsitzung Umweltforum Sitzungssaal Rathaus 

Mai 2024
01.05.2024 Mi. 11.30 Maifest Seniorenforum
04.05.2024 Sa Pflanzentauschbörse OGV Pettendorf
05.05.2024 So
09.05.2024 Do 11:00 Vatertagsfeier mit Stockturnier Schützengesellschaft Birkengrün 
12.05.2024 So Erstkommunion Adlersberg 
15.05.2024 Mi Aroma-Öl-Workshop Frauenbund Pettendorf Pfarrsaal Pettendorf 

Juni 2024
13.06.2024 Do 14:30 Seniorennachmittag Seniorenkreis Pfarrei Pettendorf Kirche Pettendorf/Pfarrsaal
15.06.2024 Sa Sommerfest Kinderhaus 
15.06.2024 Sa

16.06.2024 So Gemeinsamer Gottesdienst Pfarrgemeinden Kirche Pielenhofen 
21.06.2024 Fr FF Pettendorf Sportgelände Pettendorf 
22.06.2024 Sa Dorfmeisterschaft FC Pielenhofen-Adlersberg Sportgelände Pettendorf 
22.06.2024 Sa Brotbackfest OGV Pettendorf OGV-Gelände Neudorf 
23.06.2024 So Sportfest TSV Adlersberg Sportgelände Pettendorf 

Juli 2024
07.07.2024 So Querbeet-Konzert 
11.07.2024 Do 14:30 Seniorennachmittag Seniorenkreis Pfarrei Pettendorf Kirche Pettendorf/Pfarrsaal

12.07.2024 Fr 18:00 Bücherei Pettendorf Bücherei Pettendorf
13.07.2024 Sa 10:00 Fischerfest Anglerclub Pettendorf
21.07.2024 So Pfarrfest Pfarrgemeinde Pettendorf 
21.07.2024 So Stockturnier TSV Adlersberg
24.07.2024 Mi 19:30 3. Gesamtsitzung Umweltforum Sitzungssaal Rathaus 

August 2024

September 2024
13.09.2024 Fr Abschlussfeier Leseclub Pettendorf Bücherei Pettendorf 
14.09.2024 Sa Sportgelände Pettendorf 

20./21./22.09. 2024Fr.-So. 19.30 Schlosskellerlesung "Wiener Melange" Schlosskeller Pettendorf
28.09.2024 Sa Weinfest FF Pettendorf Feuerwehrgerätehaus 

Oktober 2024
02.10.2024 Mi Watt-Turnier 
06.10.2024 So Erntedankfest Frauenbund 
12.10.2024 Sa Gedenkgottesdienst FF Pettendorf Kirche Pettendorf 
23.10.2024 Mi 19:30 4. Gesamtsitzung Umweltforum Sitzungssaal Rathaus 
31.10.2024 Do Preisschafkopf Freie Wähler Pettendorf 

November 2024
02.11.2024 Sa 20:00 Premiere Das Pettendorf Theater
03.11.2024 So Kinderfilmnachmittag Frauenbund 
03.11.2024 So 19:00 Theater Das Pettendorf Theater
08.11.2024 Fr 20:00 Theater Das Pettendorf Theater
09.11.2024 Sa 20:00 Theater Das Pettendorf Theater
10.11.2024 So 19:00 Theater Das Pettendorf Theater
15.11.2024 Fr 20:00 Theater Das Pettendorf Theater
16.11.2024 Sa 20:00 Theater Das Pettendorf Theater
17.11.2024 So 19:00 Theater Das Pettendorf Theater
21.11.2024 Do 15:00 Kindertheater Pfarrsaal Pettendorf 
29.11.2024 Fr 19:00 Weihnachtsfeier Edelweiss-Schützen 
30.11.2024 Sa 15:00 Kindertheater Pfarrsaal Pettendorf 
30.11.2024 Sa Weihnachtsfeier Schützenverein Jägerheim 

Dezember 2024
01.12.2024 So 15:00 Kindertheater Pfarrsaal Pettendorf 
14.12.2024 Sa 19:00 Weihnachtsfeier m. Königsproklamation Schützengesellschaft Birkengrün 
21.12.2024 Sa Jahreskonzert Musikverein 

Gasthaus Mayerwirt 

FF Kneiting Dorfhaus Kneiting 
Gasthaus Mayerwirt 

Schlachtschüsselessen 

Eichenbrunn

Kneitinger Vereine
Gasthaus Prößl
Gasthaus Mayerwirt 
Dorfhaus Kneiting 

Prößlbräu Adlersberg

Jagdgenossenschaft Kneiting Dorfhaus Kneiting 
PettenDorftheater Gasthaus Mayerwirt 

Gasthaus Mayerwirt 
Gasthaus Mayerwirt 

Gasthaus Mayerwirt 
Dorfhaus Kneiting 

Rama Dama

Mayerwirt
PettenDorfladen

Florianstag Kneiting FF Kneiting 

Kinderhaus Kneiting Kinderhaus Kneiting 
Johannifeuer Kneiting FF Kneiting 

Johannifeuer Pettendorf 

Horschhof 

Bücherei Jubiläum 35 Jahre und
Verabschiedung Reinhold Demleitner

Schwetzendorfer Weiher

Skateboard contest 
Bücherei und PettenDorftheater

Stammtisch Stoahagl Gasthaus Mayerwirt 

Gasthaus Mayerwirt 

Gasthaus Mayerwirt 

Gasthaus Mayerwirt 
Gasthaus Mayerwirt 
Gasthaus Mayerwirt 
Gasthaus Mayerwirt 
Gasthaus Mayerwirt 
Gasthaus Mayerwirt 
Gasthaus Mayerwirt 

das kleine PettenDorftheater
Gasthaus Mayerwirt 

das kleine PettenDorftheater
Gasthaus Mayerwirt 

das kleine PettenDorftheater
Dorfhaus Kneiting 
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